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VERMERK 

Betr.: Mitteilung über das Inkrafttreten der Vereinbarung zwischen der 
Europäischen Union und der Republik Albanien über operative Tätigkeiten, 
die von der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache in der 
Republik Albanien durchgeführt werden 

  

Mitteilung über das Inkrafttreten der Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und 

der Republik Albanien über operative Tätigkeiten, die von der Europäischen Agentur für die 

Grenz- und Küstenwache in der Republik Albanien durchgeführt werden 

Die Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Republik Albanien über operative 

Tätigkeiten, die von der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache in der Republik 

Albanien durchgeführt werden, tritt am 1. Juni 2024 in Kraft, da das Verfahren nach Artikel 22 

Absatz 2 der Vereinbarung am 12. April 2024 abgeschlossen wurde. 
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